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	Feuerwehrlokal Bonstetten–Wettswil 
Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Erteilung eines Kredits für den Landkauf




Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten zur Beschlussfassung:

-	Genehmigung eines Kredits von Fr. 1‘475‘216 für den Landerwerb zum Zweck der Erstellung eines neuen Feuerwehrgebäudes Bonstetten-Wettswil  unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeindeversammlung Wettswil für den Anteil der Gemeinde Wettswil.

	Anteile der beiden Gemeinden gemäss Verteilschlüssel des Zweckverbandes Feuerwehr Unteramt:

	Gemeinde Bonstetten 						Fr.       760‘247.15.-- (51.53 %)
	Gemeinde Wettswil a.A.						Fr.       714‘968.85.-- (48.47 %)

Weisung

Das bestehende Wettswiler Feuerwehrgebäude an der Schulstrasse genügt den Anforderungen seit vielen Jahren nicht mehr (Platznot und ungenügende verkehrsmässige Erschliessung). Im Hinblick auf den (faktisch) vollzogenen Zusammenschluss der Feuerwehrzüge Bonstetten und Wettswil a.A. soll das dringend notwendige neue Feuerwehrdepot gemeinsam mit der Gemeinde Bonstetten realisiert werden. Dies ist nicht nur feuerwehrtechnisch, sondern auch aus ökonomischen Gründen sinnvoll. Nachdem die vor drei Jahren entwickelte Projektidee in der Wettswiler Gewerbezone aus politischen Gründen nicht weiter verfolgt werden konnte, wurde von der Feuerwehrkommission bereits im Herbst 2008 das Grundstück Kat.-Nr. 2783 im Gebiet Heumoos, Bonstetten als Alternativ-Standort in Betracht gezogen, wo sich die Räumlichkeiten an prädestinierter und zentraler Lage im Bereich einer projektierten Überbauung als Stockwerkeigentums-Lösung hätten realisieren lassen. Diese Variante erwies sich allerdings nach vertiefter Abklärung als nicht realisierbar.

Nach Verhandlungen mit der für die Vermarktung des Baugrundstücks beauftragten Rhombus Partner Immobilien AG und der R. Fuchs Partner AG (Generalunternehmer und Architekten) sowie im Sinne des Antrags der Projektgruppe soll nun das Grundstück Kat.-Nr. 2783, 2465 m2 Land im Gebiet Heumoos von der Politischen Gemeinde Bonstetten für Fr. 1‘475‘216.-- 
(Fr. 598.50/m2) erworben werden. Der Vollzug des Landkaufs (Eigentumsübertragung) erfolgt nach rechtskräftiger Zustimmung der Gemeindeversammlungen Bonstetten und Wettswil a.A.

In einem weiteren Schritt wird die Ausarbeitung des Bauprojekts mit Kostenvoranschlag in Auftrag gegeben. Nachdem Prüfung der Offerten von verschiedenen Architekten wird der Auftrag an die juve Architekten und Ingenieure AG, Stäfa vergeben, welche bereits die neue Dreifachturnhalle der Sekundarschule Bonstetten erfolgreich geplant und erstellt hat. 

Das Gesamtprojekt wird dem Souverän voraussichtlich im Frühjahr 2012 in einem Urnengang zur Abstimmung unterbreitet. Aufgrund einer Grobschätzung ist mit Gesamtkosten für Land und Bau von rund 5.5 Mio. zu rechnen.

Für die Kostenaufteilung wird (aus naheliegenden Gründen) der Verteilschlüssel des Zweck-verbandes Feuerwehr Unteramt herangezogen, wonach die Verteilung je zur Hälfte nach der Zahl der Einwohner und der Summe der Gebäudeversicherungswerte erfolgt. Dementsprechend hat die Gemeinde Bonstetten Kosten von Fr. 760‘247.15 (51.53 %) und die Gemeinde Wettswil a.A. Fr. 714'968.85 (48.47 %) der Landerwerbskosten von Fr. 1'475.216.00 zu tragen.

Sollte die Baukreditvorlage dann abgelehnt und das Feuerwehrgebäude nicht realisiert werden können oder das realisierte Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt einer anderen Zweckbestimmung (ohne Wettswiler Beteiligung) zugeführt werden, wird die Gemeinde Wettswil gemäss beschlossenem Kostenverteiler anteilsmässig entschädigt. Als Basis wird der Schätzungswert der Zürcher Kantonalbank genommen.

Das aktuelle Feuerwehrgebäude der Gemeinde Bonstetten an der Dorfstrasse 1 kann die künftigen gemeinsamen Bonstetter und Wettswiler Bedürfnisse nicht abdecken. Das Gebäude wird einer anderen öffentlichen Nutzung innerhalb des Werkbetriebes zugeführt.

